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Das Hundegesetz –
Informationen für 

Hundehalter
Die Dienststelle ist mit den 
Straßenbahnlinien 3 und 10 
(Haltestelle Südring) erreichbar.



Das Hundegesetz in Sachsen-Anhalt

Am 1. März 2009 ist das Gesetz zur Vorsorge gegen die von 
Hunden ausgehenden Gefahren in Sachsen-Anhalt in Kraft 
getreten und wurde zum 1. März 2016 novelliert. Zweck dieses 
Gesetzes ist es, Gefahren für die öffentliche Sicherheit vorzu-
beugen und abzuwehren, die mit dem Halten und Führen von 
Hunden verbunden sind. Hunde sind nach dem Hundegesetz 
so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen. Das Hundegesetz sieht in 
Abhängigkeit des Geburtstermins des Hundes, der Rassezu-
gehörigkeit oder Fähigkeit zu sozialverträglichem Verhalten 
besondere Pflichten vor.

Kennzeichnungspflicht 
des Hundes
Alle nach dem 28. Februar 
2009 geborenen Hunde 
und alle als gefährlich 
eingestuften Hunde sind 
mit einem Transponder 
zu kennzeichnen. Die 
Kennzeichnung darf dabei 
ausschließlich durch eine 
Tierärztin oder einen Tier-
arzt vorgenommen werden 
und hat spätestens sechs 
Monate nach der Geburt 
des Hundes zu erfolgen. 
Hundehalter, deren Hund 
als gefährlich gilt und 
schon vor dem 1. März 2009 
geboren wurde, müssen 
ihrem Hund ebenfalls in-
nerhalb von sechs Monaten 
nach der Geburt einen 
Transponder einsetzen las-
sen. Die gesetzlichen Rege-
lungen zur Kennzeichnung, 
Pflichtversicherung und 
Meldepflicht finden für 
Hunde, die vor dem 1. März 
2009 geboren wurden und 

die bisher noch nicht auf-
fällig geworden sind oder 
nicht zu einer als gefährlich 
eingestuften Rasse gehö-
ren, keine Anwendung.

Abschließen einer 
Haftpflichtversicherung
Hundehalter müssen spä-
testens drei Monate nach 
der Geburt des Hundes für 
den Hund eine Haftpflicht-
versicherung abschließen 
und aufrechterhalten.

Feststellung der Rasse und 
Gefährlichkeit
Das Hundegesetz unter-
scheidet zwischen Hunden, 
deren Gefährlichkeit auf-
grund ihrer Rasse vermutet 
wird sowie im Einzelfall 
und rasseunabhängig auf-
grund ihres Verhaltens. Als 
gefährliche Hunde werden 
die Rassen Pitbull-Terrier, 
American Staffordshire-
Terrier, Staffordshire-
Bullterrier, Bullterrier 

hen. Der theoretische Teil 
wird vom Landesverwal-
tungsamt abgenommen. 
Namens und im Auftrag 
des Landesverwaltungs-
amtes sind anerkannte 
sachverständige Personen 
(Hundeschulen o.ä.) mit 
der Abnahme der prakti-
schen Prüfung betraut. 
Das Landesverwaltungs-
amt teilt dem Hundehalter 
die Termine für die Ab-
nahme der theoretischen 
Sachkundeprüfung mit. 
Termine für die prakti-
sche Sachkundeprüfung 
werden individuell ab-
gestimmt. Inhalt und 
Umfang des Sachkunde-

nachweises sind in der 
Durchführungsverordnung 
zum Hundegesetz vorge-
schrieben.

Eintragung in ein 
zentrales Register
Die nach dem 28. Februar 
2009 geborenen sowie alle 
gefährlichen Hunde 
werden seit Anfang März 
2009 durch die Einheitsge-
meinden, Verwaltungsge-
meinschaften und Ver-
bandsgemeinden in einem 
zentralen Register erfasst; 
das Landesverwaltungs-
amt ist registerführende 
Behörde.

(einschließlich Miniatur 
Bullterrier) sowie deren 
Kreuzungen unterein-
ander oder mit anderen 
Hunden eingestuft. Diese 
Hunde unterliegen dem 
Zucht-, Vermehrungs- 
und Handelsverbot. 
Hunde können auch un-
abhängig ihrer Rasse auf-
grund ihres Verhaltens 
als gefährlich angesehen 
werden. Ein gefährden-
des Verhalten liegt vor, 
wenn der Hund eine 
gesteigerte Aggressivität 
aufweist und insbeson-
dere Menschen oder Tiere 
gebissen oder sonst eine 
über das natürliche Maß 
hinausgehende Kampf-
bereitschaft (Angriffslust 
oder Aggressivität) ge-
zeigt hat. Ab dem 1. März 
2016 ist die Gefährlichkeit 
bei einem Bissvorfall nur 
noch festzustellen, wenn 
der Hund sich als bissig 
erwiesen hat und wenn 
er eine nicht nur gering-
fügige Verletzung ver-
ursacht hat, ohne selbst 
angegriffen worden zu 
sein, oder er einen an-
deren Hund trotz dessen 
offensichtlich erkennba-
rer artüblicher Unterwer-
fungsgestik gebissen und 
nicht nur geringfügig 
verletzt hat. Diese Gefähr-
lichkeit wird von Amts 
wegen geprüft. Hunde, 
die gefährlich sind, dür-
fen grundsätzlich nur mit 
einer Erlaubnis gehalten 
werden. Diese Erlaubnis 
ist schriftlich bei den 
Einheitsgemeinden, Ver-

waltungsgemeinschaften 
oder Verbandsgemeinden 
zu beantragen. (siehe 
Bürgerservice online)

Durchführung eines 
Wesenstests
Hunde, die zu den oben 
genannten Rassen 
gehören, müssen einen 
Wesenstest absolvieren. 
Durch diesen Test wird die 
Fähigkeit eines Hundes 
zu sozialverträglichem 
Verhalten nachgewiesen. 
Die Verhaltensweisen des 
Hundes müssen inner-
halb von sechs Monaten 
nach Aufnahme der Hun-
dehaltung durch Vorlage 
einer Bescheinigung eines 
anerkannten Sachver-
ständigen oder einer 
anerkannten Einrichtung 
festgestellt werden. Der 
Wesenstest muss bei 
einem Halterwechsel neu 
durchgeführt werden. 
Eine Liste der sachver-
ständigen Personen und 
anerkannten Einrichtun-
gen zur Durchführung 
des Wesenstests befindet 
sich im Internet.

Erbringen eines 
Sachkundenachweises
Als Voraussetzung für die 
Haltung von als gefähr-
lich eingestuften Hunden 
muss der Hundehalter 
die Kenntnisse und Fähig-
keiten zum Halten bzw. 
Führen eines solchen 
Hundes nachweisen. 
Hierbei muss der Halter 
eine theoretische und 
praktische Prüfung beste-

anfallende Kosten für Hundehalter:

•	 Einsetzen des Transponders etwa 40 Euro 
(nach Gebührenordnung für Tierärzte- GOT) 

•	 Rassebestimmung durch Behörde etwa 25 bis 
100 Euro (nach Allgemeiner Gebührenordnung- 
AllGO LSA) 

•	 Gefährlichkeit eines Hundes feststellen etwa 50 
bis 250 Euro (nach AllGO LSA) 

•	 Abschließen einer Haftpflichtversicherung etwa 
70 Euro (je nach Versicherungsanbieter) 

•	 Sachkundeprüfung 137 Euro (nach AllGO LSA) 

•	 Durchführung des Wesenstests 350 bis 500 Euro


